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Satzung

des Kleingärtnervereins Bergland e.V.

§ 1 Name, Sitz und Verbandszugehörigkeit

(1) Der Verein führt den Namen

Kleingärtnerverein Bergland

(2) Er hat seinen Sitz in 04680 Colditz
und muss im Vereinsregister eingetragen sein; er hat dann den Zusatz "e.V."

(3) Der Verein ist Mitglied des ,,Regionalverband Muldental der Kleingärtner e.V."

§ 2 Der Zweck des Vereins

(1) Der Kleingärtnerverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung". Zweck des Vereins ist die Förderung des Kleingar-
tenwesens und die Förderung des Umwelt- und Land-schaftsschutzes.

(2) Der Zweck wird verwirklicht durch

a) die Schaffung von Grünflächen, die der Allgemeinheit zugänglich sind,

b) die zur Verfügungsstellung von Einzelgärten zur kleingärtnerischen Betätigung,

c) die Eingliederung von Mitbürgern, um deren gesellschaftliche Ausgrenzung zu vermeiden,

d) die Zusammenfassung der Mitglieder in der Kleingartenanlage unter Ausschluss jeglicher
parteipolitischer oder konfessioneller Ziele.

§ 3 Die Aufgaben des Vereins

(1) Darüber hinaus hat der Verein folgende Aufgaben:

a) die Vergabe von Einzelparzellen an seine Mitglieder,
als Zwischenpächter oder Verwalter der Anlagenflächen begründet der Verein mit seinen Mitgliedern
Pachtverträge nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 BKleingG auf der Grundlage des geschlossenen Zwi-
schenpacht- oder Verwaltungsvertrages,

b) die fachliche Beratung der Mitglieder,

c) die Leistungsangebote des Regionalverbandes anzu-bieten, dazu gehören insbesondere die Schu-
lungen und Versicherungsangebote aus Gruppenverträgen.

2l Der Kleingärtnerverein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel
des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4ller Erwerb und die Beendigung #rVereinsmibli,edschaft

(1) Aufnahme
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a) Mitglieder des Vereins können volljährige, am Kleingartenwesen interessierte Personen werden.

b) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu dokumen-tieren und wird nach Zahlung vereinbarter Bei-
träge und mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam. Die Ablehnung des Auf-
nahmeantrags ist nicht anfechtbar. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

c) Mit der Aufnahme in die Vereinsgemeinschaft stehen den Mitgliedem alle allgemeinen Mitgliedsrechte
zu.

d) Die Mitgliedschaft ist Vorraussetzung für die Begründung eines Kleingartenpachtverhältnisses mit
dem Verein.
Der Verein kann Ehrenmitglieder ernennen.

(2) Beendigung

a) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Ausschluss, Verluste der Rechtsfähigkeit oder nach
Vereinbarung.

b) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung des Mitgliedes bis zum 3. Werktaq im Juli gegenüber
dem Vorstand, er wird in diesem Falle am 30.11- desselben Jahres wirksam, (entsprechend § I Abs. 2
Bundeskleingartengesetz).

c) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ihm gemäß §§ 8 oder 9 Abs. 1 Ziffer
BKleingG der Kleingarten gekündigt worden ist. Diese lauten derzeit:

§ 8: Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrisf
Der Verpächter kann den Kleingartenpachtvertrag ohne Einhaftung einer Kündigungsfrist kündigen

1. wenn der Pächter mit der Entrichtung des Pachtzinses für mindestens ein Vierteljahr in Vezug ist
und nicht innerhalb von zwei Manaten nach schiftlicher Mahnung die fällige Pachtinsforderung er-
füllt oder

2. der Pächter oder von ihm auf dem Keingaftengrundstück geduidete Personen so schwerwiegende
Pflichtveiletzungen begehen, insbesondere den Frieden in der Keingäftnergemeinschaft so nach-
haltig stören, dass dem Verpächter die Fortsetzung des Vertragsverhält-nisses nicht zugemutet
werden kann.

§ 9: Ordentliche Kündigung
(1) Der Verpächter kann den Keingartenpachfuertrag kündigen, wenn der Pächter ungeachtet einer
schiftlichen Abmahnung des Verpächters eine nicht kleingärlnerische Nutzung fortsetzt oder
andere Verpflichtungen, die die Nutzung des Kleingarlens betreffen, nicht unerheblich vedetzt,
insbesondere die Laube zum dauemden Wohnen benutzt, das Grundstück unbefugt einem Ditten
überlässt, erhebliche Bewiftschaftungsmängel nicht innerhalb einer angemessenen Fist abstellt
oder geldliche oder sonstEe Gemernschafisleistungen für die Kleingartenanlage verweigert.

d) Ein Mitglied kann auch aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es
nach Fälligkeit und schriftiicher Mahnung mit der Zahlung von Beiträgen und sonstigen Gemeinschafts-
leistungen länger als 2 Monate im Rückstand ist, gegen die Bestim-mungen dieser Satzung bzw. gegen
die lnteressen des Vereins sowie gegen Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane wiederholt
verstößt, durch sein Verhalten die Gartengemeinschaft und das Vereinsleben in erheblicher Weise stört.

e) Über die Ausschließung entscheidet der Vorstand.

§ 5 Die Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Das Ansehen des Vereins zu wahren und zu fördern, sowie jederzeit seine lnteressen zu vertreten.

(2) Nach Maßgabe dieser Satzung ist das Mitglied zur Betätigung innerhalb der Gartengemeinschaft verpflichtet
Es hat Vereins-beschlüsse zu beachten sowie die Aufnahmegebühr, Beiträge und Umlagen termingerecht zu
zahlen. Es hat sich an der Gemeinschafts-arbeit zu beteiligen und als Abgeltung für nicht geleistete Gemein-
schaftsarbeit den hierfür vom Vorstand festgesetzten Betrag zu entrichten.

(3) Werden Zahlungstermine nicht eingehalten, sind Mahngebühren und Einziehungskosten zu zahlen

(4) Wohnungswechsel und Anderung des Namens dem Vorstand sofort schriftlich mitzuteilen.
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§ 6 Die Organe des Vereins

(1) Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand

(2) Für besondere Aufgaben können Ausschüsse gebildet werden

§ 7 Die Mitgliederversammlung und ihre Aufgaben

(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, mindestens jedoch
einmal zu Beginn des Geschäftsjahres. Sie ist ferner zu berufen, wenn ein Viertel der Mitglieder dieses schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.

(2) Mitgliederversammlungen sind durch den Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle durch seinen Stellvertreter, mit
einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich mit Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung einzuberufen.

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in Vereinsangelegenheiten, soweit hierfür nicht ein anderes Organ
zuständig ist. lhr obliegen vor allem:

a) Entgegennahme des Geschäfrsberichtes des Kassenbericfrtes, der Berichte der Kassenprüfer und der
Tätigkeitsbericftte,

b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes,

c) Genehmigung des Haushaltsplanes mit den im Geschäftsjahr zu erwartenden Einnahmen und Aus-
gaben, Festsetzung der Aufnahmegebühr, des Jahresbeitrages, sonstige Beiträge und Umlagen sowie
Beschlussfassung über Rücklagen,

d) Wahl von Vorstandsmitgliedern,

e) Wahl von zwei Kassenprüfern, die unabhängig vom Vorstand mindeslens jährlich die Vereinskasse zu
prüfen und hierüber zu berichten haben,

f) Wahl der Delegierten des Vereins zur Mitgliederversammlung des Regionalverbandes, dabei muss
wenigstens ein Delegierter Vorstandsmitglied sein,

g) Abberufung von Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung in ein Amt gewählt worden sind,

h) Entscheidungen über Anträge und Beschwerden sowie über wichtige Angelegenheiten, die ihr vom
Vorstand unterbreitet werden,

i) Satzungsänderungen,

k) Auflösung des Vereins,

l) Beschlussfassung über andere Angelegenheiten, soweit ihr diese durch Satzungsbestimmungen zu-
gevtriesen sind.

(4) Gültige Beschlüsse können nur zu Tagesordnungspunkten gefasst werden, die den Mitgliedern mit der schrift-
lichen Einberufung der Mitgliederversammlung bekannt gegeben wurden. Anträge zu den Tagesordnungspunkten
können 14 Tage vor dem Termin der Mitgliederversammlung schriftlich gestellt werden.

(5) Ordnungsmäßig einberufene Mitgliederversammlungen sind unanhängig von der Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig. Sie werden vom Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter, geleitet.

(6) Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Ungültige Stim-
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men bzw. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Abgestimmt wird in
der Regel durch Handzeichen, auf Antrag eines Drittels der anwesenden Mitglieder jedoch schriftlich durch
Stimmzettel.

(7) Bei Wahlen gilt: Gewählt ist, wer in einer Abstimmung mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält.
Ergibt sich keine einfache Stimmenmehrheit, so findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die
meisten abgegebenen Stimmen erhält (relative Mehrheit). Bei Stimmengleichheit wird die Wahl wiederholt. Bei
erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(8) Beschtüsse, durch welche die Satzung abgeändert wird, bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Mitglieder.

(9) Die Anderung des Zwecks sowie die Auflösung des Vereins können nur in einer Mitgliederversammlung, wel-
che hierzu besonders einzuberufen ist, mit einer Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder beschlos-
sen werden, wenn mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder hierbei anwesend ist- Wrd die erforderliche An-
zahl nicht erreicht, wird in einer neu einberufenen Mitgliederversammlung, unabhängig von der Anzahl der er-
schienenen Mitglieder, mit Zweidrittelstimmenmehrheit beschlossen.

(10) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind binnen Monatsfrist zu protokollieren und von dem Ver-
sammlungsleiter sowie dem Schriftführer zu unterzeichnen, Jedes Mitglied ist berechtigt, das Protokoll einzuse-
hen. Es gilt als genehmigt, wenn innerhalb von 3 Monaten nach der Mitgliederversammlung kein Widerspruch
erfolgt. Kann ein Widerspruch nicht ausgeräumt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung hierüber.

§ 8 Der Vorstand des Vereins und seine ZusammenseEung

(1) Der Verein wird von dem Vorstand geleitet

(2) Dem Vorstand gehören an

a) der Vorsitzende

b) der stellvertretende Vorsitzende

c) der Schriftführer

d) der stellvertretende Schriftführer

e) der Kassierer

f) der stellvertretende Kassierer

g) der Fachberater

(3) Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Ein Vorstands-
mitglied bleibt jedoch bis zur Wahl eines Nachfolgers auf der nächsten Mitgliederversammlung im Amt.

(5) Der Vorstand wird auf Zuruf oder auf Antrag eines Mitgliedes durch Wahl in der Mitgliederversammlung ge-
wählt. ln jedem Jahr scheiden Vorstandsmitglieder aus, und zwar

in den ungeraden Jahren
der stellvertretende Vorsitzende
der Kassierer
der stellvertretende Schriftführer
der Fachberater

in den geraden Jahren
der Vorsitzende
der stellvertretende Kassierer
der Schrififrihrer

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so ist in der nächsten Mitgliederversammlung für die Restamts-
zeit eine Neuwahl vorzunehmen,
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(7) Die Vorstandsmitglieder haften dem Verein nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(8) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schriftführer und der Kassierer.
Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 BGB in Gemeinschaft vertreten, von denen
eines der Vorsitzende oder sein Stellvertreter sein muss"

§ 9 Das Verfahren in den VorstandssiEungen und die Zuständigkeiten des Vorstandes

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die von dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von
seinem Stellvertreter schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden. Die Sitzungen werden von
dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter geleitet. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.

(2) Sitzungen des Vorstandes sind bei Bedarf und spätestens 6 Tage vor einer Mitgliederversammlung einzuberu-
fen. Dem Vorstand obliegen vor allem folgende Entscheidungen und Beschlussfassungen über:

a) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder,

b) die Ausschließung von Vereinsmitgliedern, sofern sie nicht ein Vorstandsamt oder ein sonstiges, ih-
nen von der Mitgliederversammlung übertragenes Amt bekleiden,

c) die Verpachtung des Kleingartens an Mitglieder,

d) die Kündigung des Kleingartens Sem. §§ 8 und 9 (1) BKleingG,

e) die Schlichtung von Streitfällen aus dieser Satzung und dem Pachtvertrag gemäß sowie die Erteilung
von Verweisen und Verwarnungen,

f) die Vorberatung von Angelegenheiten, die der Mitglieder-versammlung zur Beschlussfassung vorge-
legt werden sollen,

g) die Vorprüfung der Jahresrechnung und die Vorbereitung des Haushaltsplanes,

h) die Ernennung von Ehrenmitgliedern,

i) die Festlegung der Gemeinschaftsarbeit einschließlich Vertretung und finanzieller Abgeltung bei
Säumnis,

j) die Behandlung von Einwänden des scheidenden Nutzungsberechtigten gegen die Wertermittlung,

k) die Erledigung besonderer Aufgaben, die ihm von der Mitgliederversammlung übertragen werden,

l) die Bestimmung der Gartenobleute und sonstiger Mitarbeiter,

m) die Einrichtung und Besetzung von Ausschüssen zur Durchführung von besonderen oder vorüberge-
henden Vereinsaufgaben,

n) die Grundsätze der Gartenbewirtschaftung und Gestaltung nach Gartenordnung und der Zulässigkeit
von Einrichtungen nach § 3 BKleingG.

(3) Der Vorstand veranlasst die zur Erfüllung des Vereinszwecks erforderlichen Maßnahmen. Er hält die Mitglie-
der dazu an, Ihre Pflichten in der Gartenanlage und im Einzelgarten zu erfüllen, Er bereitet die Sitzungen der
Mitgliederversammlung vor.

(4) Der Vorstand kann zur Ertüllung seiner Aufgaben über einen Geschäftsverteilungsplan und eine Aufgabenbe-
schreibung für die einzelnen Vorstandsmitglieder beschließen.

(5) Der Schriftführer hat über jede Sitzung des Vorstandes und der Mitgliederversammlung eine Niederschrift
anzufertigen und darin die Beschlüsse aufuuzeichnen. Die Niederschriften sind von ihm und dem Sitzungs- oder
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Versammlungsleiter zu unterzeichnen.

§ 10 Kassen- und Rechnungswesen

(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand einen Haushaltvoranschlag aufzustellen, in dem
sämtliche Ausgaben durch zu enrvartende Einnahmen gedeckt sein müssen. Dieser Voranschlag ist durch die
Mitgliederversammlung zu bestätigen. Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen, soweit sie nicht durch
Einsparungen an anderer Stelle oder durch Mehreinnahmen gedeckt werden können, der Genehmigung der
Mitgliederversammlung.

(2) Die Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren sowie Umlagen beschließt die Mitgliederversammlung.

(3) Der Kassierer verwaltet die Kasse des Vereins, zieht Aufnahmegebühr, Pachtzins, Beiträge, Umlagen und
Ersatzgelder ein, führt ordnungsgemäß Buch über alle Einnahmen und Ausgaben. Er weist Gegenstände und
Geräte des Vereins sowie dessen Vermögen in einem Vezeichnis nach und hat in besonderen Fällen dem Vor-
stand einen mit Belegen versehenen Kassenbericht vorzulegen. Er nimmt alle Zahlungen für den Verein gegen
seine alleinige Quittung in Empfang. Er dart Zahlungen für Vereinszwecke nur nach Absprache mit dem Vorsit-
zenden, im Verhinderungsfall seines Stellvertreters, leisten, es sei denn, es handelt sich um laufende Verbind-
lichkeiten. Nicht benötigte Bankbestände sind verzinslich anzulegen.

(4) Die Vorstandsmitglieder haben den Kassenprüfern über die Geschäfisfiihrung Auskunft zu erteilen und ihnen
in den Schriftverkehr sowie in Bücher, Belege, Veaeichnisse und Bestände Einsicht zu gewähren.

§ 11 Die Kassenprüfer

(1) Die 2 Finanzprüfer werden auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Sie dürfen nicht
Mitglied des Vorstandes sein.

(2) Die Kassenprüfer sind berechtigt an Sitzungen des Vorstandes teilzunehmen.

(3) Sie haben die Aufgabe, die Arbeit des Vorstandes auf dem Gebiet der Finanzwirtschaft zu kontrollieren. Sie
sind berechtigt, zur Prüfung alle erforderlichen Unterlagen einzusehen.

(4) Über die getroffenen Festlegungen ist eine Niederschrift anzufertigen. Forderungen auf Einhaltung von
Rechtsvorschriften oder Vorschläge zu Verbesserung der Aufgabenerfüllung sind mit Gründen versehen dem
Vorstand zuzuleiten. Sie haben das recht, Fristen zu entsprechenden Veränderungen zu setzen.

§ 12 Die Aufwandsentschädigungen und Arbeitsverträge

(1) Alle lnhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Die in Erfüllung von Verbandsaufgaben entstehen-
den Kosten sind zu ersetzen. Die Zahlung einer Kostenpauschale ist zulässig.

(2) Falls jedoch die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit übersteigen, können
hauptamtliche Kräfte eingestellt werden. Hier ist insbesondere auf die Angemessenheit der Vergütung ein beson-
deres Augenmerk zu richten. Weiterhin ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen, der die Vergütung und
die Arbeitszeit regelt. Der Arbeitsvertrag ist vom Vorstand zu genehmigen.

§ 13 Das Geschäftsjahr des Vereins

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 14 Die Auflösung des Vereins

(1) Wird die Auflösung des Kleingärtnervereins oder die Anderung seines Zweckes und der Aufgaben (§§ 2,3
BKleingG) auf einer dafür einberufenen Mitgliederversammlung in ordnungsmäßiger Weise beschlossen, so
erfolgt die Liquidation durch den Vorstand.

(2) Bei Auflösung oder Auftebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen
des Vereins an den Regionalverband Muldental der Kleingärtner e.V., der es unmittelbar und ausschließlich zur
Förderung der unter § 2 der Satzung genannten Zwecke (Förderung des Kleingartenwesens) zu ver-wenden hat.
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;r (1) ln allen, in der Satzung nicht geregelten Fällen, entscheidet der Vorstand.

(2) Der Vorstand ist berechtigt, aus gesetzlichen oder steuer-rechtlichen Gründen notwendig werdende redaktio-
nelle Anderungen der Satzung vorzunehmen.

(3) Die Satzung wurde zur Mitgliederversammlung am 18. Februar 05 angenommen.
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